
Dritte Satzung zur Änderung der Verbandssatzung für den Zweckverband Hermann-
Hesse-Bahn 

Die Verbandsversammlung hat aufgrund von § 4 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
und aufgrund des § 5 Abs. 3 und des § 21 des Gesetzes über die kommunale 
Zusammenarbeit am 11.09.2023 folgende Satzung zur Änderung der Verbandssatzung für 
den Zweckverband Hermann-Hesse-Bahn vom 21.11.2016 beschlossen: 

 

Artikel 1  

Die Einleitung wird neu gefasst: 

Der Landkreis Calw, vertreten durch die Landrätin bzw. den Landrat, 
und 
die Stadt Calw, vertreten durch die Oberbürgermeisterin bzw. den Oberbürgermeister, 
und  
die Gemeinde Althengstett, vertreten durch die Bürgermeisterin bzw. den Bürgermeister 
und  
die Gemeinde Ostelsheim, vertreten durch die Bürgermeisterin bzw. den Bürgermeister 
 
vereinbaren aufgrund von §§ 5 und 6 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) 
in der Fassung vom 16. September 1974 (GBl. 1974, S. 408, ber. 1975 S. 460, ber. 1976 S. 
408), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 16. April 2013 (GBl. S. 55, 57) nach- 
folgende Verbandssatzung zur Bildung des Zweckverbands Hermann-Hesse-Bahn. 
 

 

Artikel 2 

§ 3 Abs. 1 wird ergänzt: 

6. Mitwirkung an der Weitereinwicklung des Verkehrsangebotes im Verkehrsraum Stuttgart – 
Calw entsprechend dem mit dem Land Baden-Württemberg, dem Verband Region Stuttgart 
und dem Landkreis Böblingen am 19.06.2015 vereinbarten und am 19.11.2019 
präzisierten Stufenkonzepts. 

 

Artikel 3 – Inkrafttreten 

Diese Änderung tritt zum 01.10.2023 in Kraft. 

 

Calw, den 11.09.2023 

 

Helmut Riegger 
Verbandsvorsitzender 
 
 
 
 
 



Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der  
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder von auf Grund der GemO  
erlassener Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 
GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit  
der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht  
worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen.  
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die  
Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind 


